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Tagesordnung der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 
20.09.2021, um 17.00 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses 
 

Öffentliche Sitzung 

 1.   Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 12.07.2021  
  
 2.   Bekanntgaben  
  
 3.   Beschaffung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs (TSF) für die Feuerwehr Schäf-

stall  
  
 4.   Nachträglich Eingegangenes  
  
Nichtöffentliche Sitzung 
 
 
Hinweise für Besucher der öffentlichen Sitzung: 
Es stehen maximal 10 Besucherplätze zur Verfügung. Diese werden nach der Rei-
henfolge des Kommens zugewiesen. An Besucherinnen und Besucher ergeht die 
Bitte, sich am Eingang des Rathauses mittels der luca-App zu registrieren oder ma-
nuell erfassen zu lassen. Eine medizinische Gesichtsmaske ist zu tragen. 
 
 
Tagesordnung des Werk- und Umweltausschusses am 23.09.2021, 
um 17.00 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses 
 

Öffentliche Sitzung 

 1.   Genehmigung des öffentlichen Protokolls vom 08.07.2021  
  
 2.   Bekanntgaben  
  
 2.1.   Vorstellung Stadtgärtnerei  
  
 2.2.   Stadtgärtnerei - anstehende Baumfällungen  
  
 2.3.   Anfrage Stadtrat Joachim Fackler zum Thema 5G-Masten im Stadtgebiet  
  
 3.   Zuschussvertrag über die Detailuntersuchung zur Sanierung der ehem. Haus-

mülldeponien  



  
 4.   Anlage einer durchgängigen Rad- und Wirtschaftswegeverbindung von Wörni-

tzstein nach Ebermergen - Planungsvereinbarung  
  
 5.   Antrag Stadtrat Dinger "Maßnahmen gegen Lichtverschmutzung"  
  
 6.   Antrag Fraktion Bündnis 90/Die Grünen auf Errichtung von Aschenbechern und 

Mülleimern  
  
 7.   Nachträglich Eingegangenes  
  
 .   Vorberatend  
  
 8.   Auftragsvergabe - Spengler- und Dachabdichtungsarbeiten - Neubau Hochbe-

hälter Parkstadt  
  
Nichtöffentliche Sitzung 
 
 
Hinweise für Besucher der öffentlichen Sitzung: 
Es stehen maximal 10 Besucherplätze zur Verfügung. Diese werden nach der Rei-
henfolge des Kommens zugewiesen. An Besucherinnen und Besucher ergeht die 
Bitte, sich am Eingang des Rathauses mittels der luca-App zu registrieren oder ma-
nuell erfassen zu lassen. Eine medizinische Gesichtsmaske ist zu tragen. 
 
 
Wahlbekanntmachung zur Bundestagswahl 
 
1. Am 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt. 

Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr.  
 

2. Die Stadt 
 

 ist in 27 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 
 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 
16.08.2021 bis 05.09.2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen 
haben. 

 
3.  Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände tritt/treten zur Ermittlung des 

Briefwahlergebnisses um 18 Uhr in  
 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth EG Zimmer 14 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 114 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 115 

Alte Kanzlei Rathausgasse 2, 86609 Donauwörth Verkehrsüberwachung 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 103 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 111 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 105 



Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth EG Zimmer 5 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth EG Zimmer 12 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 107 

Neue Kanzlei Kapellstr. 6, 86609 Donauwörth Archiv, Neue Kanzlei 1. OG 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 109 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth EG Zimmer 7 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth EG Zimmer 15 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 104 A 
 

zusammen. 

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, 
in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die Wähler und Wählerinnen ha-
ben ihre Wahlbenachrichtigung und Ihren amtlichen Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält 
bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.  
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und 
Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Par-
tei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen 
jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung, 
 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Partei-
en, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die 
Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen Lan-
deslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeich-
nung. 

 
Die wählende Person gibt  
 
ihre Erststimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll, 
 

und ihre Zweitstimme in der Weise ab, 
 

dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in ei-
nen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welcher Landesliste sie gelten soll. 
 



Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahl-
raums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise 
gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Er-
mittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Je-
de Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts mög-
lich ist. 
 

6. Wähler und Wählerinnen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im 
Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist, 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises 
oder 

b) durch Briefwahl 

teilnehmen. 
 

Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Stadt  einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahl-
briefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass 
er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch 
bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich 
ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahl-
berechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes).  
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behin-
derung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auch technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußer-
ten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbil-
dung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert 
oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des 
Bundeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt o-
der das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz 
entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs.1 und 3 des Strafgesetzbuches). 

 
 
17.09.2021 
gez. Nagl (Abstimmungsleiter) 
 
 



Abstimmungsbekanntmachung für den Bürgerentscheid „Sanierung 
des Donauwörther Tanzhauses“ und „Neues Forum Tanzhaus“ am 
26. September 2021 
 
1. Die Abstimmung dauert von 8 Uhr bis 18 Uhr. 
 
2. Das Stimmrecht kann folgendermaßen ausgeübt werden: 
 

2.1. Im Abstimmungsraum: 
   

2.1.1 Die Gemeinde ist in 27 allgemeine Stimmbezirke eingeteilt. 
 

 In den Abstimmungsbenachrichtigungen, die den Stimmberechtigten bis spätes-
tens 05.09.2021 (21. Tag vor dem Abstimmungstag) übersandt wurden, sind 
der Stimmbezirk und der Abstimmungsraum angegeben, in dem die Stimmbe-
rechtigten abstimmen können. Sie enthalten einen Hinweis, ob der Abstim-
mungsraum barrierefrei ist. 

 

2.1.2 Stimmberechtigte können, wenn sie keinen Abstimmungsschein besitzen, nur 
in dem Abstimmungsraum des Stimmbezirks abstimmen, in dessen Bürgerver-
zeichnis sie eingetragen sind. 

 

2.1.3 Wer einen Abstimmungsschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben durch 
Stimmabgabe in jedem Abstimmungsraum der Gemeinde. 

 

2.1.4 Die Abstimmenden haben ihre Abstimmungsbenachrichtigung oder ihren Ab-
stimmungsschein und ihren Personalausweis, ausländische Unionsbürger einen 
gültigen Identitätsausweis, oder ihren Reisepass zur Abstimmung mitzubringen.  

 

2.1.5 Der Stimmzettel wird den Abstimmenden beim Betreten des Abstimmungs-
raums ausgehändigt. Er muss von den Stimmberechtigten allein in einer Abstim-
mungszelle des Abstimmungsraums gekennzeichnet werden. 
 

2.1.6 Die Durchführung der Abstimmung und die Feststellung des Abstimmungser-
gebnisses sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung der Abstimmung möglich ist. 

 

2.2. Durch briefliche Abstimmung: 
 

2.2.1 Wer brieflich abstimmen will, erhält von der Gemeinde (Verwaltungsgemein-
schaft) zusätzlich zum Abstimmungsschein folgende Unterlagen: 

 

 einen Stimmzettel, 
 einen Abstimmungsumschlag für den Stimmzettel, 
 einen Abstimmungsbriefumschlag für den Abstimmungsschein und den Ab-

stimmungsumschlag mit der Anschrift der Behörde, an die der Abstim-
mungsbrief zu übersenden ist, 

 ein Merkblatt für die briefliche Abstimmung. 
 

 Nähere Hinweise darüber, wie brieflich abzustimmen ist, ergeben sich aus dem 
Merkblatt für die briefliche Abstimmung. 

 

2.2.2 Bei der brieflichen Abstimmung sorgen die stimmberechtigten Personen dafür, 
dass der Abstimmungsbrief rechtzeitig bei der Gemeinde, spätestens am Ab-
stimmungstag bis 18 Uhr, eingeht. Der Abstimmungsbrief kann auch bei der 
Gemeinde abgegeben werden. Die Kosten der Beförderung trägt die Gemein-
de.  



 
3.  Die Briefabstimmungsvorstände treten zur Ermittlung des Briefabstimmungser-

gebnisses um 18 Uhr in 
  
 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth EG Zimmer 14 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 114 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 115 

Alte Kanzlei Rathausgasse 2, 86609 Donauwörth Verkehrsüberwachung 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 103 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 111 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 105 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth EG Zimmer 5 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth EG Zimmer 12 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 107 

Neue Kanzlei Kapellstr. 6, 86609 Donauwörth Archiv, Neue Kanzlei 1. OG 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 109 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth EG Zimmer 7 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth EG Zimmer 15 

Rathaus Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 1. OG Zimmer 104 A 

 
zusammen. 
 
4. Grundsätze für die Kennzeichnung des Stimmzettels: 
 

 Abgestimmt wird mit amtlich hergestellten Stimmzetteln. Ein Muster des Stimm-
zettels ist anschließend an diese Bekanntmachung abgedruckt. 

 

4.1 Jede stimmberechtigte Person hat zu jeder Fragestellung eine Stimme. Auf den 
anschließend abgedruckten Stimmzetteln ist erläutert, wie der Stimmzettel zu 
kennzeichnen ist.  

 

Stehen mehrere Bürgerbegehren, die den gleichen Gegenstand betreffen, in-
haltlich aber nicht miteinander vereinbar sind, zur Abstimmung, kann die ab-
stimmende Person zu jedem Bürgerbegehren kenntlich machen, ob sie ihm zu-
stimmt oder ob sie ihn ablehnt. Zusätzlich kann sie in einer Stichfrage kenntlich 
machen, welches der Bürgerbegehren sie vorzieht für den Fall, dass zwei oder 
mehr Bürgerbegehren jeweils mehr gültige Ja-Stimmen als Nein-Stimmen er-
halten. 

 

4.2 Der gekennzeichnete Stimmzettel ist mehrfach so zu falten, dass der Inhalt ver-
deckt ist. 
 
5. Jeder Stimmberechtigte kann sein Stimmrecht nur einmal und nur persönlich 
ausüben. Eine Ausübung des Stimmrechts durch einen Vertreter anstelle des 
Stimmberechtigten ist unzulässig. Ein Stimmberechtigter, der des Lesens unkundig 
oder wegen einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Stimmberechtigten selbst getroffenen und geäu-
ßerten Abstimmungsentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung  
oder Entscheidung des Stimmberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Inte-
ressenkonflikt der Hilfsperson besteht. 



 
Wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Abstimmung her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder 
mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt stimmt auch ab, wer im Rahmen zulässiger Assis-
tenz entgegen der Abstimmungsentscheidung des Stimmberechtigten oder ohne 
eine  geäußerte Abstimmungsentscheidung des Stimmberechtigten eine Stimme ab-
gibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 StGB). 
 
17.09.2021  

gez. Nagl (Abstimmungsleiter) 
 
 
Musterstimmzettel für die Bürgerentscheide 
  

Stimmzettel für die Bürgerentscheide  

  in der Großen Kreisstadt  
Donauwörth am 26.09.2021 

 
Bürgerentscheid 1:  Bürgerentscheid 2:  
Bürgerbegehren  
„Sanierung des Donauwörther Tanz-
hauses“  
 

Ratsbegehren  
„Neues Forum Tanzhaus“  

Sind Sie dafür, dass der Vollzug des 
Abrissbeschlusses des Stadtrates 
vom 25. März 2021 aufgehoben wird 
und das Tanzhaus stattdessen saniert 
wird?  
 
 
Sie haben hier eine Stimme 
 

 Ja                      Nein 
 

Sind Sie dafür, dass der Beschluss des 
Stadtrates vom 25. März 2021 vollzogen 
wird und eine Neugestaltung und ein nut-
zungsorientierter Neubau an Stelle des 
Tanzhauses umgesetzt werden?  
 
 
Sie haben hier eine Stimme 
 

Ja                       Nein 
 

Stichfrage  
Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in ei-
ner miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beant-
wortet:  
 
Welche Entscheidung soll dann gelten? 
  

Sie haben hier eine Stimme 
 

         Bürgerentscheid 1                                          Bürgerentscheid 2 
         (Bürgerbegehren)                                           (Ratsbegehren) 

 



Bekanntmachung der Sitzung des Abstimmungsausschusses zur 
Feststellung des Ergebnisses der Bürgerentscheide zum Donau-
wörther Tanzhaus am 26.09.2021 

 
 
Am 27.09.2021 um 14 Uhr tritt der Abstimmungsausschuss im 
 

Rathaus, Kleiner Sitzungssaal, Rathausgasse 1, 86609 Donauwörth 
 

zur Ermittlung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses der Bürgerentscheide 
zu einer Sitzung zusammen. 
 
 
Die Sitzung ist öffentlich; jedermann hat Zutritt. 
 
17.09.2021 
gez. Nagl (Abstimmungsleiter) 
 
 
BEKANNTMACHUNG über das Recht auf Einsicht in das Wählerver-
zeichnis und die Erteilung von Eintragungsscheinen für das Volks-
begehren auf Abberufung des Landtags  
(Eintragungsfrist vom 14. Oktober bis 27. Oktober 2021) 
 

1. Das Wählerverzeichnis für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags für 
die  

 
     Stadt Donauwörth 

 
 wird am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 

 
 während der Dienststunden 

 

im Bürgerbüro, Neue Kanzlei, Zimmer NK02, Kapellstr. 6, 86609 Donauwörth 
(barrierefrei) 
 
für Stimmberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. Stimmberechtigte können 
die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten 
von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen können überprüft 
werden, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich eine Un-
richtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das 
Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Stimmberechtig-
ten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach dem Bundesmeldege-
setz eingetragen ist. 
 

2.  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die Ein-
sicht ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
 

3. Zur Eintragung in die Eintragungsliste für das Volksbegehren ist nur zuge-
lassen, wer  



a) in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder  

b) einen Eintragungsschein hat 

und stimmberechtigt ist. 

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Frei-
tag, 24.09. bis spätestens Dienstag, 28.09.2021 schriftlich Einspruch einle-
gen.  

Am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 kann der Ein-
spruch auch durch Erklärung zur Niederschrift im 

 
Bürgerbüro, Neue Kanzlei, Zimmer NK02, Kapellstr. 6, 86609 Donauwörth 
(barrierefrei) eingelegt werden. 
 

4.  Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die Eintragungsliste eines belie-
bigen Eintragungsraums in Bayern eintragen. 

Darüber hinaus können Stimmberechtigte, die während der gesamten Eintra-
gungszeit wegen Krankheit oder körperlicher Behinderung nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten in der Lage sind, einen Eintragungsraum aufzu-
suchen, gem. Art. 69 Abs. 3 Satz 3 LWG auf dem Eintragungsschein eine Hilfs-
person mit der Eintragung beauftragen. Das Vorliegen dieser Voraussetzungen 
ist auf dem Eintragungsschein eidesstattlich zu versichern. 

Briefliche Eintragung (Briefwahl) ist nicht möglich. 

5.  Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag, wer 

5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragen und stimmberechtigt ist, 

5.2 nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber stimmberechtigt ist und 

a) nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 Landeswahlordnung 
(bis zum 23. September 2021) oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerver-
zeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 Landeswahlordnung (bis zum 
28. September 2021) versäumt hat, 

b) dessen Stimmrecht erst nach Ablauf der Fristen nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 
Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 Landeswahlordnung entstanden ist, 

c) dessen Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die 
Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnis-
ses erfahren hat. 

 
6. Der Eintragungsschein kann bis zum Ende der Eintragungsfrist, 27.10.2021, 

16 Uhr im 
 

        Bürgerbüro, Neue Kanzlei, Zimmer NK02, Kapellstr. 6, 86609 Donauwörth 
(barrierefrei) 

  
schriftlich, elektronisch (auch per Telefax, E-Mail) oder mündlich (nicht aber te-
lefonisch) beantragt werden. 

 Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hil-
fe einer anderen Person bedienen.  



Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen 
Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. 

7.  Der Eintragungsschein wird übersandt oder amtlich überbracht. Versichert eine 
stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Eintragungsschein 
nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Ende der Eintragungsfrist (27.10.2021, 16 
Uhr ein neuer Eintragungsschein erteilt werden. 
 

8.  Der Eintragungsschein kann auch durch die stimmberechtigte Person persönlich 
abgeholt werden. An andere Personen kann der Eintragungsschein nur ausge-
händigt werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat 
sie der Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
 

 
17.09.2021 
gez. Nagl (Abstimmungsleiter) 
 
     
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Bebauungs-
plan Naherholungsgebiet Riedlingen – Standort Wasserwacht der 
Großen Kreisstadt Donauwörth 
 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 20.05.2021 den Bebauungsplan für das Gebiet 
Naherholungsgebiet Riedlingen – Standort Wasserwacht als Satzung beschlos-
sen. Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in 
Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie die zusam-
menfassende Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Er-
gebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan be-
rücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde, bei der Stadt Donauwörth, Stadtbauamt, Rathausgasse 1 zu den üblichen 
Geschäftszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen de § 
215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 

1. Eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. Eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans, 

 
3. Nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

und 



 
4. Nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 

 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde gelten gemacht worden sind; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird 
auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB ein-
getretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sin, die Fälligkeit 
des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
Donauwörth, 17.09.2021 
Jürgen Sorré, Oberbürgermeister 
 
 
Bekanntmachung der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Großen Kreisstadt Donauwörth (für das Gebiet  Naherholungsgebiet 
Riedlingen – Standort Wasserwacht) 
 
Mit Bescheid vom 07.07.2021 Nr. 34.1-4621-69/7 hat die Regierung den Flächennut-
zungsplan der Stadt Donauwörth für das Naherholungsgebiet Riedlingen – Stand-
ort Wassserwacht genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 
6 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Be-
kanntmachung wird die Änderung wirksam. Jedermann kann den Flächennutzungs-
plan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die Art und 
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behör-
denbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen 
Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden an-
derweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Stadt Donauwörth, Stadt-
bauamt, Rathausgasse 1 zu den üblichen Geschäftszeiten einsehen und über deren 
Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen de § 
215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und 

 
3. Nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde gelten gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen.  



 
 
Donauwörth, 17.09.2021 
Jürgen Sorré, Oberbürgermeister 
                                                                             
 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses für den Bebauungs-
plan Naherholungsgebiet Riedlingen - Ausweichparkplatz der Gro-
ßen Kreisstadt Donauwörth 
 
Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 20.05.2021 den Bebauungsplan für das Gebiet 
Naherholungsgebiet Riedlingen - Ausweichparkplatz als Satzung beschlossen. 
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) 
ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in 
Kraft. Jedermann kann den Bebauungsplan mit der Begründung sowie die zusam-
menfassende Erklärung über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Er-
gebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan be-
rücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 
wurde, bei der Stadt Donauwörth, Stadtbauamt, Rathausgasse 1 zu den üblichen 
Geschäftszeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen de § 
215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 

1. Eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der 
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. Eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans, 

 
3. Nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

und 
 

4. Nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans 
schriftlich gegenüber der Gemeinde gelten gemacht worden sind; der Sachverhalt, 
der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem wird 
auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB ein-
getretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf 
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sin, die Fälligkeit 
des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
Donauwörth, 17.09.2021 
Jürgen Sorré, Oberbürgermeister 



                                                                      
 
Bekanntmachung der 7. Änderung des Flächennutzungsplans der 
Großen Kreisstadt Donauwörth (für das Gebiet  Naherholungsgebiet 
Riedlingen - Ausweichparkplatz) 
 
Mit Bescheid vom 07.07.2021 Nr. 34.1-4621-69/6 hat die Regierung die 7. Änderung 
des Flächennutzungsplans der Stadt Donauwörth für das Naherholungsgebiet 
Riedlingen – Ausweichparkplatz genehmigt. Die Erteilung der Genehmigung wird 
hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung wirksam. Jedermann kann den Flä-
chennutzungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, 
und aus welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Stadt Do-
nauwörth, Stadtbauamt, Rathausgasse 1 zu den üblichen Geschäftszeiten einsehen 
und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- 
und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen de § 
215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
 

1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächen-
nutzungsplans und 

 
3. Nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplans schriftlich gegenüber der Gemeinde gelten gemacht worden 
sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen soll, ist 
darzulegen.  

 
Donauwörth, 17.09.2021 
Jürgen Sorré, Oberbürgermeister                                                                               
 
 
Kontakt ins Rathaus: Bürgertelefon und Feedback-Mailadresse 
 
Als Weg für Austausch und Kontakt mit der Stadtverwaltung hat sich das Bürgertele-
fon seit langem bewährt: Unter der Nummer 0906 789-789 kann rund um die Uhr 
eine Nachricht hinterlassen werden. Als Ergänzung gibt es jetzt auch die Mailadresse 
feedback@donauwoerth.de. Ob Bürgertelefon oder Feedback-Postfach: Wir nehmen 
Ihre Wünsche und Anregungen gerne auf, eine Antwort bekommen Sie so schnell 
wie möglich. Bitte beachten Sie: Anonyme Anrufe am Bürgertelefon können nicht 
bearbeitet werden. 



 
 
Stadt Donauwörth 
Jürgen Sorré 
Oberbürgermeister 
 


